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Neues aus der Rechtsprechung 

Handyverbot – Der Betriebsrat darf nicht mitbestimmen 

Im Rahmen der Nutzung von Kommunikationsmitteln am Arbeitsplatz 

stellt sich immer wieder die Frage, inwieweit ein Mitbestimmungsrecht des 

Betriebsrats besteht. Das Landesarbeitsgericht Niedersachen (Beschluss 

vom 13. Oktober 2022, Az. 3 TaBV 24/22) hat nun entschieden, dass der 

Arbeitgeber die Nutzung von Mobiltelefonen/Smartphones im Betrieb ver-

bieten kann, ohne dass der Betriebsrat mitbestimmt. 

Der Arbeitgeber ist im Bereich der Automobilzulieferindustrie tätig. 

In seinem produzierenden Betrieb kommt es während der Arbeit 

zum Teil zu gewissen Wartezeiten, etwa wenn eine Maschine umge-

baut werden musste oder gewisse Leerläufe zwischen verschiedenen 

Arbeitsvorgängen überbrückt werden müssen. Diese Wartezeiten 

sollten durch die Mitarbeiter zum Teil eigenverantwortlich und ohne 

explizite Weisung gefüllt werden. So sollten etwa Nebenarbeiten wie 

Aufräumen oder Nachfüllen von Verbrauchsmaterial durchgeführt 

werden. In diesem Zusammenhang verbot der Arbeitgeber per Aus-

hang jede Nutzung von Mobiltelefonen/Smartphones während der 

Arbeitszeit. Der Betriebsrat wurde nicht beteiligt. Er machte ein Mit-

bestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 BetrVG geltend und beantragte 

die Unterlassung des Verbots – ohne Erfolg. 

Das LAG Niedersachsen begründet die Entscheidung damit, dass ein 

Mitbestimmungsrecht gem. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG Fragen der Ord-

nung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb 

betreffe. Gegenstand des Mitbestimmungsrechts sei das betriebliche 

Zusammenleben der Arbeitnehmer. Regelungen und Weisungen, 

welche die Arbeitspflicht unmittelbar konkretisieren (sog. Arbeits-

verhalten) seien hingegen nicht mitbestimmungspflichtig. Das 

Verbot der Handynutzung betreffe ausschließlich das Arbeitsverhal-

ten. Gegenstand der Maßnahme sei die Festlegung, welche 

Tätigkeiten die Beschäftigten während der Arbeitszeit zu unterlassen 

hätten. Es gehe darum, ein Verhalten der Arbeitnehmer zu regeln, 

dass während ihrer Arbeitszeit einer tatsächlichen Arbeitsleistung 

entgegenstehen würde. Arbeitnehmer, die ihr privates Handy nutz-

ten, könnten während der Handynutzung keine Arbeitsleistung 
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erbringen. Insofern unterscheide sich die Handynutzung etwa vom 

Radiohören, dessen Verbot mitbestimmungspflichtig sei.  

Die Entscheidung liegt auf einer Linie mit anderen Landesarbeitsge-

richten. Unumstritten ist diese Ansicht jedoch nicht. Zudem ist zu 

beachten, dass ein generelles Verbot der privaten Nutzung im ge-

samten Unternehmen – auch während der Pausen und in den 

Pausenräumen – wohl der Mitbestimmung unterliegt. Insofern ist 

nicht nur das reine Arbeitsverhalten betroffen. Die Abgrenzung kann 

also durchaus kleinteilig sein. 

Im Hinblick auf die reine Arbeitsleistung erscheint die Entscheidung 

des LAG jedoch nachvollziehbar, auch im Hinblick auf die vorge-

nommene Abgrenzung zur Beschallung durch. Wer sein Smartphone 

nutzt, ist nur in den seltensten Fällen in der Lage, parallel noch wei-

tere Dinge zielgerichtet zu tun. Dies gilt sowohl für Gespräche mit 

weiteren Personen als auch für sonstige (Arbeits-)Tätigkeiten. Nicht 

nur bezüglich der erforderlichen Konzentration, sondern schon rein 

praktisch im Hinblick auf die erforderliche Bedienung durch mindes-

tens eine – in der Regel beide – Hände führt dazu, dass die Arbeit 

wohl bei der Handynutzung in aller Regel tatsächlich unterbrochen 

werden muss. Insofern sind die Ausführungen des LAG einleuch-

tend. 

Es bleibt abzuwarten, wie das Bundesarbeitsgericht entscheiden 

wird. Wir halten Sie auf dem Laufenden. 
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